
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2013/11/28 2013/03/0104
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.2013

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §59 Abs1;

WaffG 1996 §21 Abs4;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die Anforderungen an das Maß an Bestimmtheit eines Bescheides hängen von den Umständen des Einzelfalles ab. Für

den Spruch von Leistungsbescheiden und von Duldungsbescheiden wird - ua vor dem Hintergrund des Erfordernisses

ihrer Vollstreckbarkeit - in besonderem Maß Bestimmtheit (und nicht bloß Bestimmbarkeit) gefordert (Hinweis E vom

16. Juni 2004, 2001/08/0034, VwSlg 16.383 A/2004). Gleiches gilt für den Beschränkungsvermerk iSd § 21 Abs 4 WaAG

1996, ist doch danach die Befugnis zum Führen einer WaAe durch einen dem Gesetz entsprechenden Vermerk im

WaAenpass zu beschränken.Die Anforderungen an das Maß an Bestimmtheit eines Bescheides hängen von den

Umständen des Einzelfalles ab. Für den Spruch von Leistungsbescheiden und von Duldungsbescheiden wird - ua vor

dem Hintergrund des Erfordernisses ihrer Vollstreckbarkeit - in besonderem Maß Bestimmtheit (und nicht bloß

Bestimmbarkeit) gefordert (Hinweis E vom 16. Juni 2004, 2001/08/0034, VwSlg 16.383 A/2004). Gleiches gilt für den

Beschränkungsvermerk iSd Paragraph 21, Absatz 4, WaAG 1996, ist doch danach die Befugnis zum Führen einer WaAe

durch einen dem Gesetz entsprechenden Vermerk im Waffenpass zu beschränken.
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